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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt sie die Pläne der Bundesregierung, künftig Eigenstromerzeuger
zur Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) heranzuziehen?

2. Wo sieht sie Handlungsbedarf zur Wahrung von Rechtssicherheit und Ver -
trauensschutz für Betreiber bereits bestehender Anlagen zur Eigenstromerzeu-
gung (sogenannte Altanlagen)?

3. Ist nach ihrer Meinung die Beschränkung der Umlagepflicht von Altanlagen
auf die Differenz zum Umlagewert 2013 im Hinblick auf den Anspruch auf
Rechtssicherheit, Investitions- und Vertrauensschutz ausreichend (Verlässlich-
keit des Rechtsstaats)?

4. Wie beurteilt sie die Auswirkungen einer möglichen Beendigung der Umlage-
befreiung für Eigenstromerzeuger, insbesondere im Bereich der Blockheiz-
kraftwerke und wie schätzt sie die Auswirkungen auf die Investitionsbereit-
schaft von Unternehmen in solche Projekte zum Ausbau regenerativer Ener -
gien ein?

5. Wie schätzt sie die Folgen der zusätzlichen Belastung durch die mögliche Be-
endigung der Umlagebefreiung für Eigenstromerzeuger auf die Investitions -
bereitschaft dieser Unternehmen in anderen Bereichen, beispielsweise in Perso-
nalfragen, ein?

6. Ab welchem Bau- oder Planungsstand einer Anlage bzw. bis zu welchem Zeit-
punkt ist nach ihrer Auffassung noch rechtssicher von einer Altanlage auszuge-
hen?

7. Sind nach ihrer Auffassung bestehende Anlagen, wie etwa auf Reserve stehen-
de Blockheizkraftwerke, bei Erst- oder Neuanschluss an einem anderen Stand -
ort als dem ursprünglichen als Altanlagen zu werten?

Kleine Anfrage

des Abg. Leopold Grimm FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Umlagepflichtigkeit bei Eigenstromerzeugung
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8. Sind vom allgemeinen Stromnetz autarke Anlagen bzw. Anlagen in vom allge-
meinen Stromnetz autarken Betrieben ihrer Einschätzung zufolge ebenfalls von
der EEG-Umlage für Eigenstromerzeuger betroffen?

9. Ist ihr bekannt, inwiefern Blockheizkraftwerke, die lediglich an das Wärme-,
nicht aber an das allgemeine Stromnetz angebunden sind, als umlagepflichtige
Eigenstromerzeuger zu werten sind?

18. 02. 2014

Grimm FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Mit der geplanten Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes droht Betreibern
von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, die zur Unterhaltung eigener
Bedürfnisse verwendet werden, die Heranziehung zur EEG-Umlage, von der sie
nach bisheriger Regelung befreit sind. Eine angedachte Bagatellgrenze wäre heu-
tigen Verlautbarungen zufolge so niedrig, dass gewerbliche Anlagen zur Eigen-
stromerzeugung nicht mehr in den Genuss der Umlagebefreiung kommen könn-
ten. Sollte durch diese Maßnahme bei denjenigen Anlagenbetreibern, die bereits
früh einen Anteil zum Aufbau der regenerativen Energien beigetragen haben,
Vertrauen verloren gehen, so sind negative Effekte auf künftige Projektierungen
in Energiefragen nicht auszuschließen. Ferner stellen mit der Ausweitung der
Umlagepflicht verbundene finanzielle Belastungen ein potenzielles Hindernis für
andere wünschenswerte Investitionen wie etwa Personal- oder Effizienzsteige-
rungsmaßnahmen dar.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 13. März 2014 Nr. 6-4502.4/62 beantwortet das Ministerium
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie beurteilt sie die Pläne der Bundesregierung, künftig Eigenstromerzeuger
zur Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) heranzuziehen?

Grundsätzlich stimmt die Landesregierung dem Vorschlag der Bundesregierung
zu, die bisherige Befreiung der Eigenstromerzeugung von der EEG-Umlage nicht
fortzuführen, wobei zu Recht eine Differenzierung bei den Privilegierungstatbe-
ständen zwischen Alt- und Neuanlagen getroffen werden soll. Es ist wichtig zu
beachten, dass die Entlastung einer rasant wachsenden Eigenstromerzeugung
 automatisch mit einer höheren Belastung der im EEG-Umlagenregime verblei-
benden Letztverbraucher einhergeht.

Jedoch wird die Belastung des Eigenstromverbrauchs sowohl im Bereich der Er-
neuerbaren Energien (EE) als auch im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) für Neuanlagen mit 70 % des Regelsatzes nach Ansicht der Landesregie-
rung zu hoch angesetzt. Um das Geschäftsmodell des Ausbaus der Photovoltaik
unter Nutzung der Eigenstromerzeugung nicht insgesamt in Frage zu stellen, sind
ausreichende De-Minimis-Regelungen zwingend.

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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Dass eine Novelle des EEG auch Felder kritisch betrachten bzw. hinterfragen
muss, die die KWK betreffen, soll bereits aus ordnungspolitischer wie auch aus
Sicht der notwendigen Kostentransparenz nicht per se in Frage gestellt werden.
Eine relevante Belastung der KWK im Rahmen der Eigenstromerzeugung bedarf
allerdings einer ausreichenden, unverzüglichen Anpassung des KWK-Gesetzes
hinsichtlich der Vergütung, denn der zukünftige Ausbau hocheffizienter KWK
darf nicht gefährdet werden.

2. Wo sieht sie Handlungsbedarf zur Wahrung von Rechtssicherheit und Vertrau-
ensschutz für Betreiber bereits bestehender Anlagen zur Eigenstromerzeugung
(sogenannte Altanlagen)?

Für alle fossilen wie auch erneuerbaren Altanlagen in der Eigenerzeugung soll
dauerhaft im Rahmen des Bestandsschutzes der Status quo aus dem Jahr 2013
festgeschrieben werden, d. h. eine Befreiung von der EEG-Umlagepflicht in Höhe
von maximal 5,28 €ct/kWh.

Ein Befreiungstatbestand ist in diesem Segment auch aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes unerlässlich. Eine nachträgliche Kürzung würde die bestehende Ver-
unsicherung gerade für laufende und zukünftige Vorhaben weiter verstärken.
 Allerdings sollten auch diese Anlagen einen Mindestbetrag in Höhe von rund 
1 €ct/kWh leisten. Dies entspricht ungefähr dem Unterschied zwischen der EEG-
Umlage im Jahr 2014 und der EEG-Umlage 2013, auf die sich der Vertrauens-
schutz bezieht. Damit wäre eine ausgewogene Lösung gefunden, die den Aspek-
ten Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und Solidarität gleichsam gerecht wird.

3. Ist nach Ihrer Meinung die Beschränkung der Umlagepflicht von Altanlagen
auf die Differenz zum Umlagewert 2013 im Hinblick auf den Anspruch auf
Rechtssicherheit, Investitions- und Vertrauensschutz ausreichend (Verlässlich-
keit des Rechtsstaats)?

Ja. Grundlegende Entscheidungsfaktoren für eine Eigenerzeugungsanlage sind
zum Zeitpunkt der Investition und darüber hinaus einerseits die Kalkulation, dass
der Bezug eigenerzeugten, umlagebefreiten Stroms preisgünstiger ist als die Be-
schaffung über den Großhandelsmarkt oder einen Vertrieb, und andererseits die
Überlegung, eine vorhandene Wärmesenke mit einem Kraftwerk zu versorgen,
das zugleich Strom erzeugt (KWK), der ebenfalls den zuvor genannten Kosten-
vorteil generiert. 

4. Wie beurteilt sie die Auswirkungen einer möglichen Beendigung der Umlage-
befreiung für Eigenstromerzeuger, insbesondere im Bereich der Blockheiz-
kraftwerke und wie schätzt sie die Auswirkungen auf die Investitionsbereit-
schaft von Unternehmen in solche Projekte zum Ausbau regenerativer Ener -
gien ein?

Blockheizkraftwerke werden nicht zwingend erneuerbar betrieben, sind aber eine
wichtige Effizienztechnologie. Die derzeit geplante Befreiung von der Umlage für
EE- und KWK-Neuanlagen in Höhe von 30 % ist eindeutig zu gering bemessen.
Bei der KWK müssten die diesen Bereich betreffenden Änderungen im EEG
zwingend mit einer Novellierung des KWK Gesetzes einhergehen, da sonst die
Ausbauziele für KWK-Anlagen nicht mehr erreichbar wären. Einer Belastung der
KWK in der genannten Größenordnung kann daher eigentlich nur zugestimmt
werden, wenn zugleich auch entsprechende Neuregelungen im Bereich des
KWKG auf den Weg gebracht werden, die den weiteren Ausbau der KWK ausrei-
chend flankieren (siehe auch Ziffer 1).
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5. Wie schätzt sie die Folgen der zusätzlichen Belastung durch die mögliche Be-
endigung der Umlagebefreiung für Eigenstromerzeuger auf die Investitions -
bereitschaft dieser Unternehmen in anderen Bereichen, beispielsweise zu Per-
sonalfragen, ein?

Die Investitionsbereitschaft eines Unternehmens hängt nicht ausschließlich von
der Höhe einer zu entrichtenden EEG-Umlage ab. Die vorgesehene Regelung für
Bestandsanlagen mit einer Befreiung von 5,28 €ct/kWh bedeutet bei einer Um -
lagenhöhe von derzeit 6,24 €ct/kWh nur nominell eine Mehrbelastung von 
0,96 €ct/kWh. Real gibt es keine Mehrbelastung, da die Investitionsentscheidung
für eine EEG-Umlage von 5,28 ct/kWh (oder weniger, wenn die Investition vor
2013 vorgenommen wurde) getroffen wurde und kein Investor billigerweise da-
mit rechnen konnte, dass die EEG-Umlage ungebremst weiter steigt. Es ist daher
davon auszugehen, dass die Investition dennoch wirtschaftlich bleibt. Die Landes-
regierung geht ferner davon aus, dass die EEG-Umlage im Zuge der EEG-Reform
kurzfristig sinken oder sich zumindest stabilisieren wird. Längerfristig ist allen-
falls mit moderaten Steigerungen der EEG-Umlage und insofern mit stabilen
 Rahmenbedingungen zu rechnen. 

6. Ab welchem Bau- oder Planungsstand einer Anlage bzw. bis zu welchem Zeit-
punkt ist nach ihrer Auffassung noch rechtssicher von einer Altanlage auszu -
gehen?

Der Begriff Altanlagen sollte in Anlehnung an die von Baden-Württemberg ver-
tretene Auffassung für die Vergütung von Windkraftanlagen nach dem EEG 2012
sämtliche Kapazitäten umfassen, die noch im Jahr 2014 ans Netz gehen.

7. Sind nach ihrer Auffassung bestehende Anlagen, wie etwa auf Reserve stehen-
de BHKW, bei Erst- oder Neuanschluss an einem anderen Standort als dem
 ursprünglichen als Altanlagen zu werten?

Nein.

8. Sind vom allgemeinen Stromnetz autarke Anlagen bzw. Anlagen in vom allge-
meinen Stromnetz autarken Betrieben ihrer Einschätzung zufolge ebenfalls von
der EEG-Umlage für Eigenstromerzeuger betroffen?

Nein.

9. Ist ihr bekannt, inwiefern Blockheizkraftwerke, die lediglich an das Wärme-,
nicht aber an das allgemeine Stromnetz angebunden sind, als umlagepflichtige
Eigenstromerzeuger zu werten sind?

Siehe Ziffer 8.

Untersteller

Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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